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MITTEILUNGSBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft WARTENBERG
und der Mitgliedsgemeinden Berglern, Langenpreising, Wartenberg

VERWALTUNG
Rathaus Wartenberg,
Marktplatz 8, 85456 Wartenberg
Tel.  08762/7309-0, Fax 7309-129
Öffnungszeiten:
Mo 8:30-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Di + Fr 8-12 Uhr,
Mi 8-12 Uhr Bürgerbüro nur mit Terminvereinbarung
Do 8-12 Uhr und 13:30-18 Uhr
Berglern
1. Bgm. Anton Scherer,
Dienststd.: jed. 1. Mo. 18-19:30 Uhr, 
Erdinger Str. 1 (im ehem. Lehrerwohngebäude)
oder n. tel. Vereinbarung unter 08762/7309-150
e-mail: info@berglern.de · http://www.berglern.de

Langenpreising
1. Bgm. Josef Straßer, Tel. 7309-170
Dienststd.: jed. 1. Mo. 17:30-18:30 Uhr im Raum
der Mittagsbetreuung in der Grundschule 
Langenpreising, Prisostr. 2, 85465 Langenpreising 
oder nach tel. Vereinbarung unter Tel. 7309-180
info@langenpreising.de · http://www.langenpreising.de

Wartenberg
1. Bgm. Christian Pröbst, Tel. 08762/7309-130
Dienststd.: jed. Do. 17-18 Uhr im Bürgermeister-
büro, Rathaus Wartenberg. Bitte um vorherige 
Anmeldung unter Tel. 08762/7309-120
info@wartenberg.de · http://www.wartenberg.de

Wichtige Telefonnummern
Nachbarschaftshilfe                  0172/1313135
Grundschule Berglern                               1637
Grundschule Langenpreising                    5353
Grund- u. Mittelschule Wartenberg          878
Mittagsbetreuung Wartenberg       0160/3641902
Josefsheim Wartenberg                                    735590
(Kinderkrippe „Nikolaus, Kinderhort „Die wilden Wawittel,
Tagespflegegruppe „Anna” u. Mittagsbetreuung Berglern)
Kindertagesstätte I „Zwergerlhaus“ Berglern     2888
Kindertagesstätte II „Die Strolche“ Berglern      727924-0
Kinderhort Berglern                         727924-13
Kindertagesstätte Villa Regenbogen
Langenpreising                                       727498
Kinderhaus St. Martin Langenpreising      5544
Haus für Kinder Wartenberg               42621-0
Pfarrkinderhaus Wartenberg                    5763
Medienzentrum Wartenberg               726246
Öffnungszeiten: 
Di., Mi., Do. 15-18 Uhr, 
Fr. 10-12 Uhr u. 15-18 Uhr u. Sa. 10-13 Uhr
Familienstützpunkt               0151/23 69 64 76
Wartenberg
Pflegekrisendienst            Tel. 08122/976 282 
für Berglern und Langenpreising

Bauhof Wartenberg                 08762/729808
Kläranlage Wartenberg       08709/915105-0
Abwasserzweckverband            08122/498-0 
Bauhof Berglern                     08762/7271151
Wasserzweckverband Berglerner Gruppe 1717
Meldestelle Wasserstörung          09938/919330
Stördienst Erdgas                       08122/97790

Stördienst Strom
Wartenberg: Bayernwerk        0941/28003366
Berglern, Manhartsdorf          08122/407112
Langenpreising                      08762/7267776

Recyclinghof Berglern
Öffnungszeiten: April bis Oktober
Mittwoch                                     16 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 12 Uhr

Recyclinghof Wartenberg, Thenner Str. 56
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Montag, Mittwoch u. Freitag  15 bis 18 Uhr
Samstag                                          9 bis 13 Uhr
Weitere Entsorgungsmöglichkeiten:
Lindenstr. und Strogenstr. 67 (Parkplatz Edeka)

Recyclinghof Langenpreising, Deutlmoos
Öffnungszeiten: März bis Oktober
Dienstag 16 bis 18 Uhr | Samstag 9 bis 12 Uhr

Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg
Fundsache

Folgende Gegenstände wurden im Bürgerbüro der Verwaltungsge-
meinschaft abgegeben:
15.09., Wartenberg, Wittelsbacherring an Stromkasten angelehnt,
City-Roller
15.09., Wartenberg, Skate Park, Pesenlerner Str., Mountainbike
16.09., Sparkasse, Geldautomat, Postkastenschlüssel mit Namen
Anfragen richten Sie bitte an das Bürgerbüro der VG, Tel. 7309-0

Defibrillatoren

Ein Defibrillator (Schockgeber) ist ein technisches Me-
dizinprodukt, das die Aufgabe hat, das Herz mit elektri-

schen Impulsen zu versorgen. Dadurch kann einerseits der
Herzschlag aktiviert und andererseits der korrekte Rhythmus wie-
derhergestellt werden. Das Gerät kommt zur Anwendung, wenn ein
bedrohlich schneller Herzschlag oder das lebensgefährliche Kam-
merflimmern vorliegen. Um diese Herzrhythmusstörungen zu be-
enden, sind elektrische Schocks geeignet. Hierbei kommt es auf jede
Minute an! 
Die Standorte der Defibrillatoren im Gebiet der Verwaltungsgemein-
schaft:

Markt Wartenberg
- bei der VR-Bank, Marktplatz 14, Wartenberg
- Pfarrkirche, Obere Hauptstraße 10, Wartenberg – Nur von April

bis Ende Oktober!
- TSV Wartenberg, Vereinsheim, Thenner Str. 60, Wartenberg
- Nikolai Apotheke, Strogenstr. 1, Wartenberg
Gemeinde Langenpreising
- SV Langenpreising, Deutlmooser Str. 14, Langenpreising
- SV Zustorf, Pfarrweg 6, Zustorf
- Zanklstadl, Grundschule Langenpreising, Prisostr. 2, Langenprei-

sing
Gemeinde Berglern
- SV Eintracht, Am Sportplatz 1, Berglern

Busfahrpläne der Grundschulen Berglern und Langenpreising
sowie der Mittelschule Wartenberg ab dem Schuljahr 2025/2026

SCHULBUS REICHENKIRCHEN – BERGLERN - WARTENBERG
Busunternehmen: Kistler Bustouristik GmbH, Kalling 8a, D-84405
Dorfen, Tel. 08084-1215
06:53 Uhr   Singlding
06:54 Uhr   Helling
06:56 Uhr   Grafing
06:59 Uhr   Grucking, öffentl. Haltestelle
07:02 Uhr   Reichenkirchen Bushaltestelle
07:04 Uhr   Tittenkofen
07:06 Uhr   Lohkirchen
07:08 Uhr   Mooslern
07:11 Uhr   Glaslern

Amtlicher Teil
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07:14 Uhr   Berglern FFW-Parkplatz
07:19 Uhr   Wartenberg Schule
07:21 Uhr   Pesenlern Abzweigung
07:22 Uhr   Thenn Abzweigung
07:23 Uhr   Manhartsdorf
07:29 Uhr   Gadener Str. / Abzweigung Am Semptkanal
07:31 Uhr   Heinrichsruh
07:34 Uhr   Niederlern
07:37 Uhr   Mitterlern, Bushaltestelle
07:40 Uhr   Berglern Schule
07:45 Uhr   Pesenlern
07:48 Uhr   Wartenberg Schule

SCHULBUS LANGENPREISING - WARTENBERG
Busunternehmen: Kistler Bustouristik GmbH, Kalling 8a, D-84405
Dorfen, Tel. 08084-1215
07:08 Uhr   Rosenau
07:12 Uhr   Pottenau
07:18 Uhr   Weipersdorf
07:19 Uhr   Scheideck Abzw.
07:25 Uhr   Langenpreising Nord Bushaltestelle
07:27 Uhr   Langenpreising Schule (nur Ausstieg)
07:32 Uhr   Zustorf
07:38 Uhr   Langenpreising Schule
07:45 Uhr   Wartenberg Schule

SCHULBUS MARIA THALHEIM - WARTENBERG
Busunternehmen: Scharf OHG Omnibus & Reisebüro, An der Erdin-
ger Str. 1-2, 85447 Fraunberg / Tittenkofen, Telefon: 08122 9750-0
Tägliche Frühfahrt, Großbus 
06:48 Uhr   Grub 
06:50 Uhr   Großhündlbach (Feldkreuz)
06:51 Uhr   Großhündlbach (Ortsmitte)
06:52 Uhr   Abzw. Kleinhündlbach
06:54 Uhr   Rappoltskirchen (Bushäuschen)
06:55 Uhr   Loodermoos
06:57 Uhr   Unterbierbach (MVV Haltest. Linie 561)
06:58 Uhr   Oberbierbach (MVV Haltest. Linie 561)
06:59 Uhr   Eck (in der Str. von Bierbach kommend)
07:00 Uhr   Maria Thalheim (Parkplatz, Umsteiger von Kleinbus)
07:01 Uhr   Kleinthalheim
07:03 Uhr   Bachham
07:06 Uhr   Fraunberg, Strogenstr. (MVV Haltest. Flurstr.)
07:07 Uhr   Sandberg
07:08 Uhr   Riding
07:10 Uhr   Abzw. Auerbach
                     Wartenberg Schule

Tägliche Frühfahrt, Kleinbus 1
06:46 Uhr   Edersberg (auf Höhe Anwesen Jell)
06:48 Uhr   Hinterbaumberg
06:49 Uhr   Vorderbaumberg
06:54 Uhr   Maria Thalheim Parkplatz (Umsteiger z. Großbus)

Abfahrt             Endfahrt
11:30 Uhr,
13:20 Uhr,
15:35 Uhr        Wartenberg Schule Abf.
Ab Wartenberg Schule über ST2082 nach Riding

Abzw. Auerbach
Riding
Sandberg
Fraunberg, Strogenstr. (MVV Haltest. Flurstr.)
Bachham
Kleinthalheim
Maria Thalheim Sandfalterstr. (nur Ausstieg)
Maria Thalheim (Parkplatz)
Oberbierbach (MVV Haltest. Linie 561)
Unterbierbach (MVV Haltest. Linie 561)
Loodermoos
Rappoltskirchen (Bushäuschen)
Abzw. Kleinhündlbach
Großhündlbach (Ortsmitte)
Großhündlbach (Feldkreuz)

Gemeinde Berglern
Satzung der Gemeinde Berglern über die Herstellung von

Stellplätzen und deren Ablösung (Stellplatzsatzung)
Vom 30.06.2025

Aufgrund der Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Ge-
setzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) geändert worden ist,
und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S.
588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist,
erlässt die Gemeinde Berglern folgende Satzung:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für das gesamte Gebiet der Gemeinde Berglern
mit Ausnahme der Gemeindegebiete, für die verbindliche Bebau-
ungspläne mit abweichenden Stellplatzfestsetzungen gelten. 

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen
Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen besteht entspre-
chend Art. 47 Abs. 1 BayBO, 
- wenn eine Anlage errichtet wird, bei der ein Zu- oder Abfahrts-

verkehr zu erwarten ist
oder
- wenn durch die Änderung oder Nutzungsänderung einer Anlage

ein zusätzlicher Bedarf zu erwarten ist.

§ 3 Anzahl der Stellplätze
1Die Anzahl der notwendigen und herzustellenden Stellplätze (Stell-
platzbedarf) bemisst sich nach der Anlage der Verordnung über den
Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen
Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung. ²Die herzustellenden Stellplätze müssen ungehindert und un-
abhängig voneinander befahr- und nutzbar sein; Stauräume jeder
Art, insbesondere vor Garagen, werden nicht als Stellplatz ange-
rechnet. 3Die sich aus der Anlage ergebende Anzahl ist immer auf
eine volle Zahl aufzurunden.

§ 4 Möglichkeiten zur Erfüllung der Stellplatzpflicht
(1) 1Die Stellplatzverpflichtung wird erfüllt durch Schaffung von

Stellplätzen auf dem Baugrundstück (Art. 47 Abs. 3 Nr. 1 BayBO)
oder auf einem geeigneten Grundstück in der Nähe, wenn des-
sen Benutzung für diesen Zweck gegenüber dem Rechtsträger
der Bauaufsichtsbehörde rechtlich gesichert ist (Art. 47 Abs. 3
Nr. 2 BayBO). 2Ein geeignetes Grundstück befindet sich in der
Regel nicht mehr in der Nähe, wenn die fußläufige Entfernung
300 m übersteigt.

(2) Stellplätze dürfen auf dem Baugrundstück oder auf einem an-
deren Grundstück im Sinne des Absatzes 1 nicht errichtet wer-
den, wenn aufgrund von Festsetzungen im Bebauungsplan auf
dem Baugrundstück keine Stellplätze oder Garagen angelegt
werden dürfen. 

(3) 1Der Stellplatznachweis kann in begründeten Einzelfällen auf An-
trag des Bauherrn durch Abschluss eines Ablösungsvertrages er-
füllt werden, der im Ermessen der Gemeinde liegt. 2Ein
Anspruch auf den Abschluss eines Ablösungsvertrages besteht
nicht. 3Der Ablösungsbetrag wird pauschal auf 9.000 EUR pro
Stellplatz festgesetzt.

§ 5 Ausstattung von Stellplätzen
(1) 1Es ist eine naturgemäße Ausführung der Zufahrten und Stell-

flächen vorzusehen; soweit wie möglich soll ein Pflasterrasen
oder Ähnliches gewählt werden. 2Es ist für die Stellplatzflächen
eine eigene Entwässerung vorzusehen. 3Die Entwässerung darf
nicht über öffentliche Verkehrsflächen erfolgen.

(2) Die Mindestbreite von Stellplätzen beträgt 2,75 m.



§ 6 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 30.09.2025 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Stellplatzsatzung vom 20. April 2017 außer

Kraft.

Wartenberg, 30.06.2025
Gemeinde Berglern
Anton Scherer, Erster Bürgermeister

Gemeinde Langenpreising
Befragung bezüglich Baugebiet

Liebe Zustorfer, Liebe Gemeindebürger,
die Gemeinde Langenpreising beabsichtigt Ende 2025 / Anfang 2026
am Ortsausgang in Zustorf südlich der Oberen Römerstraße ein klei-
neres Baugebiet zu planen.
Es handelt sich hierbei um eine bebaubare Fläche von ca. 7000 m²,
auf dem je nach Grundstücksgröße in etwa 12 bis 20 Grundstücke
erschlossen werden könnten.
Um eine gute und sinnvolle Planung erstellen zu können, wäre es
hilfreich, wenn sich ernsthafte Interessenten, bei mir melden, damit
Ihre Wünsche, bezüglich Grundstücksgröße, Ein- oder Zweifamilien-
häuser, Doppelhäuser oder auch Eigentumswohnungen (Geschoss-
wohnungsbau) usw. in einer bedarfsgerechten Planung umgesetzt
werden können.
Die Grundstücke sollen anschließend nach den beiden bekannten
Modellen Sozial- und Ansiedlung und unter Berücksichtigung des
derzeitig geltenden Bodenrichtwertes (600 € / m²) vergeben wer-
den.
Sie haben nun die Möglichkeit Ihre Bauwünsche bis zum 17.10.2025
bei mir schriftlich abzugeben unter buergermeister@langenprei-
sing.de.
Ich werde Ihre Wünsche sammeln und mit dem Gemeinderat und
unserem Architekten auswerten und den Entwurfsplan anschlie-
ßend vorstellen. 
Vielen Dank für die Unterstützung.

gez. Josef Straßer, Erster Bürgermeister

Satzung der Gemeinde Langenpreising über die Herstellung von
Stellplätzen  und deren Ablösung (Stellplatzsatzung)

Vom 30.06.2025

Aufgrund der Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Ge-
setzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) geändert worden ist,
und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S.
588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist,
erlässt die Gemeinde Langenpreising folgende Satzung:

§ 1 Geltungsbereich
Die Satzung gilt für das gesamte Gemeindegebiet Langenpreising
einschließlich aller Ortsteile. Sie gilt nicht, soweit in rechtsverbind-
lichen Bebauungsplänen oder anderen städtebaulichen Satzungen
davon abweichende Bestimmungen bestehen.

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen
Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen besteht entspre-
chend Art. 47 Abs. 1 BayBO, 
- wenn eine Anlage errichtet wird, bei der ein Zu- oder Abfahrts-

verkehr zu erwarten ist
oder
- wenn durch die Änderung oder Nutzungsänderung einer Anlage

ein zusätzlicher Bedarf zu erwarten ist

§ 3 Anzahl der Stellplätze
1Die Zahl der notwendigen Stellplätze bemisst sich nach der Anlage
der Verordnung über den Bau und Betrieb von Garagen sowie über
die Zahl der notwendigen Stellplätze vom 30.November 1993 in
ihrer jeweils gültigen Fassung. ²Die herzustellenden Stellplätze müs-
sen ungehindert und unabhängig voneinander befahr- und nutzbar
sein; Stauräume jeder Art, insbesondere vor Garagen, werden nicht
als Stellplatz angerechnet. 3Die sich aus der Anlage ergebende An-
zahl ist immer auf eine volle Zahl aufzurunden.

§ 4 Beschaffenheit, Anordnung und Gestaltung der Stellplätze
(1) Die Flächen für Stellplätze sind möglichst unversiegelt oder mit

wassergebundener Decke und breitflächiger Versickerung (z.B.
Rasengittersteine, Schotter-, Pflasterrasen) anzulegen. Es ist für
die Stellplatzflächen eine eigene Entwässerung vorzusehen. Die
Entwässerung darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen erfol-
gen.

(2) Mehr als 4 zusammenhängende Stellplätze sind nur über eine
gemeinsame Zu- und Abfahrt mit einer Höchstbreite von 6 m an
die öffentliche Verkehrsfläche anzuschließen.

(3) Stellplätze für Schank- und Speisewirtschaften sowie für Beher-
bergungsbetriebe und Boardinghäuser sind so anzuordnen, dass
sie leicht auffindbar sind. Auf sie ist durch entsprechende Schil-
der hinzuweisen.

(4) Die Mindestbreite von Stellplätzen beträgt 2,70 m.

§ 5 Stellplatzablöse
(1) In begründeten Einzelfällen kann der Stellplatznachweis auf An-

trag des Bauherrn durch Abschluss eines Ablösungsvertrags er-
füllt werden. Die Entscheidung über den Abschluss eines
Ablösevertrags steht im Ermessen der Gemeinde. Der Bauherr
hat keinen Anspruch auf Abschluss eines solchen Vertrages; dies
gilt auch dann, wenn die Stellplätze nicht auf dem Baugrund-
stück liegen oder in der Nähe des Baugrundstücks tatsächlich
hergestellt werden können.

(2) Der Ablösebetrag beträgt je Stellplatz 6.100,00 €.
(3) Die Ablöse wird in einem Ablösevertrag geregelt. Der Ablöse-

vertrag ist vor Erteilung der Baugenehmigung abzuschließen. Ist
keine Baugenehmigung erforderlich, ist der Vertrag spätestens
einen Monat vor Baubeginn abzuschließen.

§ 6 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 30.09.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sat-
zung vom 06.10.2020 außer Kraft.

Gemeinde Langenpreising
Wartenberg, 30.06.2025
Josef Straßer, Erster Bürgermeister

Markt Wartenberg
Satzung des Marktes Wartenberg über die Herstellung von Stell-

plätzen und deren Ablösung (Stellplatzsatzung)
Vom 30.06.2025

Aufgrund der Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBl. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-I), die zuletzt durch § 2 des Ge-
setzes vom 9. Dezember 2024 (GVBl. S. 573) geändert worden ist,
und Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S.
588, BayRS 2132-1-B), die zuletzt durch die §§ 12 und 13 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2024 (GVBl. S. 619) geändert worden ist,
erlässt der Markt Wartenberg folgende Satzung:

§ 1 Geltungsbereich
Diese Satzung gilt für das gesamte Gebiet des Marktes Wartenberg
mit Ausnahme der Gemeindegebiete, für die verbindliche Bebau-
ungspläne mit abweichenden Stellplatzfestsetzungen gelten.
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Abfuhrtermine Gelbe Säcke 

Berglern                                                                         Dienstag, 30.9.
Langenpreising                                                              Samstag, 4.10.
Wartenberg                                                                    Samstag, 4.10.

Gemeinde Berglern

Saisonauftakt der Neu-Edelweißschützen Berglern

am Freitag, 26.9., ab 19 Uhr im Sport- und Schützenheim Berglern.
Die Vorstandschaft freut sich über rege Beteiligung.

Stammtisch VDK -Ortsverband Berglern

Gerne lade ich Euch wieder zu unseren traditonellen Stammtisch
mit Senioren - Sprechstunde am 26.9. ins Cafe Foko in Berglern -
Mitterlern ein. Beginn ist um 14.30 Uhr. Auch Nichtmitglieder sind
herzlich eingeladen zur Teilnahme am Stammtisch.

Rolf Bolliger, Ortsvorsitzender

VdK - Kegel- und Spielenachmittag

Der VdK - Langenpreising und der VdK - Berglern laden hiermit alle
VdK `ler und alle Seniorinnen und Senioren aus Langenpreising und
Berglern zu einem Kegel- und Spielenachmittag am Donnerstag,
16.10., ab 16 Uhr nach Wartenberg in den Gasthof Reiter Bräu ein.
Auch Nichtmitglieder sind Herzlichst Willkommen!
Beginn um 16 Uhr bis 18 Uhr

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei St. Peter und Paul Berglern
So. 28.9. Caritas Herbstsammlung
8:30 EUCHARISTIEFEIER
Di. 30.9. Hl. Hieronymus, Priester, Kirchenlehrer
19:00 Niederlern: EUCHARISTIEFEIER

Gemeinde Langenpreising
Ferienprogramm Langenpreising 2025

Die Gemeinde Langenpreising bedankt sich recht herzlich bei allen
Mitgestaltern und Vereinen, 
die auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Ferienpro-
gramm für die Langenpreisinger Kinder und Jugendlichen ermög-
licht haben.

Weinfest

Anlässlich des 20-jährigen Bestehens veranstaltet der Verein der
Freunde und Förderer der Kirchen Langenpreisings am Samstag,
27.9., ab 19 Uhr ein Weinfest im Zanklstadl beim Gartenbauverein.
Es gibt Brotzeiten und Wein, für die musikalische Unterhaltung sor-
gen die Beibl Brüder mit der steyrischen Harmonika. 
Wir freuen uns auf viele Gäste.

Seniorentreffen

Am Mittwoch, 8.10. findet das nächste Seniorentreffen ab 13:30
Uhr im Landgasthof Lintsche in Zustorf statt. 
Hierbei wird Herr Paul Adelsberger einen historischen Vortrag hal-

§ 2 Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen
Die Verpflichtung zur Herstellung von Stellplätzen besteht entspre-
chend Art. 47 Abs. 1 BayBO,
- wenn eine Anlage errichtet wird, bei der ein Zu- oder Abfahrts-

verkehr zu erwarten ist, 
oder
- wenn durch die Änderung oder Nutzungsänderung einer Anlage

ein zusätzlicher Bedarf zu erwarten ist. Das gilt nicht, wenn sonst
die Schaffung oder Erneuerung von Wohnraum auch unter Be-
rücksichtigung der Möglichkeit einer Ablösung nach Art. 47 Abs.
3 Nr. 3 BayBO erheblich erschwert oder verhindert würde.

§ 3 Anzahl der Stellplätze
1Die Anzahl der notwendigen und herzustellenden Stellplätze (Stell-
platzbedarf) bemisst sich nach der Anlage der Verordnung über den
Bau und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen
Stellplätze vom 30. November 1993 in ihrer jeweils gültigen Fas-
sung. ²Die herzustellenden Stellplätze müssen ungehindert und un-
abhängig voneinander befahr- und nutzbar sein; Stauräume jeder
Art, insbesondere vor Garagen, werden nicht als Stellplatz ange-
rechnet. 3Die sich aus der Anlage ergebende Anzahl ist immer auf
eine volle Zahl aufzurunden.

§ 4 Möglichkeiten zur Erfüllung der Stellplatzpflicht
(1) 1Die Stellplatzverpflichtung wird erfüllt durch Schaffung von

Stellplätzen auf dem Baugrundstück oder auf einem geeigneten
Grundstück in der Nähe, wenn dessen Benutzung für diesen
Zweck gegenüber dem Rechtsträger der Bauaufsichtsbehörde
rechtlich gesichert ist. ²Ein geeignetes Grundstück befindet sich
in der Regel nicht mehr in der Nähe, wenn die fußläufige Ent-
fernung 150 m übersteigt (Art. 81 Abs. 1 Nr. 4c).

(2) Stellplätze dürfen auf dem Baugrundstück oder auf einem an-
deren Grundstück im Sinne des Absatzes 1 nicht errichtet wer-
den, wenn aufgrund von Festsetzungen im Bebauungsplan auf
dem Baugrundstück keine Stellplätze oder Garagen angelegt
werden dürfen.

(3) 1Der Stellplatznachweis kann durch Abschluss eines Ablösungs-
vertrages erfüllt werden, der im Ermessen der Gemeinde liegt.
²Der Ablösungsbetrag wird pauschal auf 8.000 EUR pro Stellplatz
festgesetzt.

§ 5 Ausstattung von Stellplätzen
(1) 1Die Flächen für Stellplätze sind möglichst unversiegelt oder mit

wassergebundener Decke und breitflächiger Versickerung (z.B.
Rasengittersteine, Schotter-, Pflasterrasten) anzulegen. 2Es ist
für die Stellplatzflächen eine eigene Entwässerung vorzusehen.
3Die Entwässerung darf nicht über öffentliche Verkehrsflächen
erfolgen.

(2) 1Stellplätze für Schank- und Speisewirtschaften sowie für Beher-
bergungsbetriebe und Boardinghäuser sind so anzuordnen, dass
sie leicht auffindbar sind. 2Auf sie ist durch entsprechende Schil-
der hinzuweisen.

(3) Die Mindestbreite von Stellplätzen beträgt 2,70 m.

§ 6 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am 30.09.2025 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Stellplatzsatzung vom 18. Mai 2021 außer

Kraft.

Markt Wartenberg 
Wartenberg, 30.06.2025
Christian Pröbst, Erster Bürgermeister

Abfallwirtschaft
Abfuhrtermine Blaue Papiertonne 

Berglern Montag, 29.9.
Langenpreising 1 Dienstag, 30.9.
Ortschaft Langenpreising u. Außenbereich

Nichtamtlicher Teil
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ten zu dem Thema: „Von Beleidigungen bis zu Totschlag – Kriminel-
les Langenpreising?“
Zu dieser interessanten und sicher sehr spannenden Veranstaltung
sind alle Interessierte sehr herzlich eingeladen!

Maria Reindl, Seniorenbeauftragte des PGR

VdK - Kegel- und Spielenachmittag

Der VdK - Langenpreising und der VdK - Berglern laden hiermit alle
VdK `ler und alle Seniorinnen und Senioren aus Langenpreising und
Berglern zu einem Kegel- und Spielenachmittag am Donnerstag,
16.10., ab 16 Uhr nach Wartenberg in den Gasthof Reiter Bräu ein.
Auch Nichtmitglieder sind Herzlichst Willkommen!
Beginn um 16 Uhr bis 18 Uhr

GOTTESDIENSTORDNUNG
der Pfarrei Langenpreising und Zustorf
Mi. 24.9. Hl. Rupert u. hl. Virgil, Bischöfe von Salzburg, Glaubens-

boten
19:00 Messfeier, Amt f. † Elt. u. Bruder v. Maria Steinberger u. f. †

Elt. u. Großelt. v. Renate Westphal m. Fam.
Sa. 27.9. Hl. Vinzenz v. Paul, Priester, Ordensgründer
18:00 Zustorf: Vorabendmesse, Amt f. † Josef Huber, Schwager u.

Verw. v. Fam. Huber, f. † Priester, Ordensleute u. Lehrkräfte
v. Fam. Gruber, f. † Mutter v. Anton Heislmeier, f. † Ehefr. u.
Mutter Elisabeth v. Johann Reif m. Kindern, f. † Elt. Barbara
u. Peter Scheckenhofer v. d. Kindern m. Familien u. f. † Gro-
ßelt., Onkeln u. Tanten v. d. Geschwistern Scheckenhofer

So. 28.9. Caritas Herbstsammlung
10:00 Kinderkirche mit Beginn in der Pfarrkirche
10:00 Erntedankgottesdienst anschl. Verkauf v. Minibroten, Amt f.

† Ehem. u. Vater v. Anneliese Schnelzer m. Kindern, f. † Elt.,
Schwiegerelt u. Geschwister u. Verw. v. Anneliese Schnelzer,
f. † Elt. Albert u. Rosina Deutinger v. Albert Deutinger, f. †
Tochter Bianka v. Judith u. Franz Sellmeir, f. † Mutter Erna
Sellmeir v. Marianne u. Franz m. Familien, f. † Elt. u. Ehefr. v.
Korbinian Sellmeir u. f. † Bruder Martin u. Schwägerin Rosa
v. Korbinian Sellmeir

Markt Wartenberg

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir laden Sie herzlich ein zum Tag der offenen Tur̈ im Bur̈gerhaus
am Samstag, 27.9. von 14-18 Uhr.
Jugendgemeinschaft Wartenberg, Jugendtreff, Kinderschutzbund
und der Familienstuẗzpunkt Wartenberg veranstalten zusammen
einen Tag der offenen Tur̈ im Bur̈gerhaus.
Wir stellen Ihnen vor, was alles im Bur̈gerhaus angeboten wird.
Sie können die Räume besichtigen und es gibt viele Angebote zum
Mitmachen fur̈ alle Altersgruppen:
Billard, Darts und Kicker, Mario-Kart Turnier, Kinderdisco, Bastelan-
gebote,
Fuḧlboxrätzel, Töpfern mit der Töpferscheibe, Kinderschminken und
eine Hup̈fburg.
Fur̈ das leibliche Wohl in Form von Getränken, Kaffee, Kuchen und
herzhaftem Gebäck ist gesorgt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Jugendgemeinschaft Wartenberg
Jugendtreff Wartenberg
Kinderschutzbund Wartenberg
Elisabeth Schrögmeier, Familienstuẗzpunkt Wartenberg
Christian Pröbst, Erster Bur̈germeister Markt Wartenberg



SEITE 6                    Mitteilungsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg

Monatsversammlung VTV

Die Monatsversammlung September des VTV findet am Samstag,
27.9. im Trachtenstadl statt. Im Oktober fällt die Monatsversamm-
lung aus.

Angebote Familienstützpunkt Wartenberg:

Tag der offenen Tür im Bürgerhaus
am Samstag, 27.9. von 14-18 Uhr

Familien- Entdeckungsreise in die digitale Welt am Samstag, 18.10.,
13-15 Uhr Workshop für Kinder ab 7 Jahren + Elternteil

Medien in der Familie - Elternabend für Familien mit Krippen- und
Kindergartenkinder Wann? Dienstag, 21.10., um 20 Uhr
Wo? Familienstützpunkt Fraunberg, Kinderhaus St. Florian

Offener Eltern Kind Treff jeden Mittwoch von 15-16:30 Uhr in der
Spielstube Der nächste Treff findet am Freitag, 24.9. statt!

Wir vermitteln Lesepaten für Vorschul- und Grundschulkinder!
In Kooperation mit dem Medienzentrum Wartenberg Aktuell su-
chen wir nach weiteren Lesepaten/Lesepatinnen für unser Ange-
bot!!!

Infos/Anmeldung zu allen Angeboten unter 
familienstuetzpunkt.wartenberg@lra-ed.de

Baby- und Kleinkindsprechstunde für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren.
Liebe Eltern, wir beraten Sie in allen Fragen rund um das Wohlbe-
finden und die Entwicklung ihres Babys. Wir beantworten Ihre Fra-
gen und geben Ihnen praktische Hilfestellung. Das Angebot ist
kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Wo? Jeden 1. und 3. Montag im Monat im Bürgerhaus Wartenberg
von 09-11 Uhr (außer an Feiertagen) Wer? Erfahrene Familienkin-
derkrankenschwestern beraten Sie.
Termin im Oktober: 06.10. + 20.10.

Isar-Cup MTB-Rennen Auerbach

Am Freitag, 3.10. ab 15 Uhr in Auerbach
Mountainbike-Rennen für Kids und Erwachsene U7-U19 und Jeder-
mann.
Anmeldung unter www.abavent.de/anmeldeservice/mtbisar2025
Infos unter www.rsv-erding.de oder www.soli-wartenberg.de

Diözesane kfd Sternwallfahrt in Altötting 

am Samstag, 11. Oktober 2025
Die Kath. Frauengemeinschaft Wartenberg und Berglern und der
Kath. Frauenbund Langenpreising fahren gemeinsam nach Altötting.
Abfahrt ist um 8 Uhr am Volksfestplatz Wartenberg
In Altötting ist um 10 Uhr der Gottesdienst – Andacht ist um 14 Uhr.
Rückfahrt ist um 15:30 Uhr in Altötting
Fahrpreis 15,00 €
Anmeldung bis 30. September bei Elisabeth Klug, Tel. 089762/2686

„Bavaria ruft“ in Wartenberg

Mehr Frauen in die Räte – dafur̈ wirbt die parteiub̈ergreifende Ini-
tiative „Bavaria ruft“. Am 12. September 2025 kam die Roadshow,
mit der mehr Frauen fur̈ die Kommunalpolitik begeistert werden
sollen, in den Markt Wartenberg. Nach der Begruß̈ung durch die
Oranisatoren der Veranstaltung, den 1. Bur̈germeister Christian
Pröbst und die Marktgemeinderätin Nina Hieronymus, stellte die
Initiatorin und Bur̈germeisterin aus Anzing Kathrin Alte die Initiative
vor. Sie erklärte, was „Bavaria ruft“ macht, präsentierte aktuelle
Zahlen, Daten und Fakten zum Frauenanteil in der Politik und stellte
die Barrieren fur̈ Frauen in der Politik dar. Kathrin Alte betonte im

Anschluss wie politisches Ehrenamt ermöglicht werden sollte und
welche „Hausaufgaben“ noch zu erledigen sind. In einer sich an-
schließenden konstruktiven Diskussion tauschten sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer – amtierende Stadt-, Gemeinde-, und
Kreisrätinnen, zukun̈ftige Kandidatinnen und Interessierte – aus und
motivierten sich gegenseitig.

Weitere Informationen zur Initiative sind unter folgendem Link zu
finden: https://bavariaruft.de/

Aus dem Kirchenanzeiger der Pfarrei Mariä Geburt Wartenberg
Mi. 24.9. Hl. Rupert u. hl. Virgil, Bischöfe von Salzburg, Glaubens-

boten
15:30 Klinik: Evang. Gottesdienst
Do. 25.9. Hl. Nikolaus v. Flüe, Einsiedler
19:00 EUCHARISTIEFEIER
Fr. 27.9. Sel. Kaspar Stanggassinger u. hl. Kosmas u. hl. Damian
19:15 Holzhausen: EUCHARISTIEFEIER
Sa. 27.9. Hl. Vinzenz v. Paul, Priester, Ordensgründer
14:00 Taufe von Johannes Martin Zehetmaier
19:00 Vorabendmesse
So. 28.9. Caritas Herbstsammlung
10:00 Wortgottesfeier mit Kommunionfeier
11:15 Taufe von Lena Eberl
Mo. 29.9. Hll. Michael, Gabriel u. Rafael, Erzengel
15:30 Seniorenzentrum: Taizè-Gebet
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Gottesdienste der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Erding 
So. 28.9.
9:00 Christuskirche, Gottesdienst, Jarmurskewitz
10:30 Erlöserkirche, Gottesdienst, Jarmurskewitz

Fr. 24./Sa. 25.10. 20:00 Uhr
So. 26.10. 18:00 Uhr

Do. 30./Fr. 31.10. 20:00 Uhr
So. 02.11. 18:00 Uhr

Fr. 07./Sa. 08.11. 20:00 Uhr 

Ein Lustspiel in drei Akten
von Regina Harlander

unter der Regie von Stefan Voglhuber

Hoch soll er leben!

Theater 

im
 Tra

chtensta
dl

Die Theatergruppe des VTV Wartenberg
präsentiert

Einlass und Bewirtung jeweils ab 90 min vor Beginn

Kinder bis 14 Jahre 8€            Erwachsene 12€

Kartenvorverkauf: 
Sa, 04.10. von 14 - 17 Uhr im Trachtenstadl

ab Mo., 06.10. per Mailbox/WhatsApp  unter +491511 4216786



www.nachhilfe-hellinger.de

DISA Tiefbau GmbH
·  Erdarbeiten
·  Kanalhausanschlüsse
·  Pflasterarbeiten
·  Asphaltierung von Kleinflächen
· Gartenarbeiten

Sadofski · Martin-von-Deutinger-Str. 18 · 85456 Wartenberg
Tel. 08762/4266971  ·  Mobil 0171/8060207 · E-Mail: kontakt@disa-tiefbau.de
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Gartengestaltung

- Mäharbeiten - Baumfällungen
- Baumzuschnitte - Grundstückspflege - Wurzelstockfräsen

Tel. 08762/500 960 0 · Mobil 0151/107 598 99

Unverbindliche Beratung bei Ihnen vor Ort !!!
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Richard Heidenreich
Erdgas . Flüssiggas . Heizungsbau . Sanitäranlagen . Kundendienst

Badplanung Modernisierungen . Solaranlagen

Am Altwasser 2 | 85459 Berglern | Tel. 0 87621384  ·  Fax 9918

info@ofenbau-loibl.de  ·  www.ofenbau-loibl.de

IHR
GARTENHELD
KEVIN LINDNER

Baumpflege | Baumfällungen
Heckenpflege | Heckenentfernung | Gartenpflege
Sturmschadenbeseitigung | Wurzelstockfräsungen

Wir freuen uns auf  Ihren Anruf!
Tel. 0162 4026555 · IhrGartenheld@aol.com · www.IhrGartenheld.de

Robert-Weise-Straße 32b  · 85456 Wartenberg

Zahnärztlicher Notdienst
Den zahnärztlichen Notdienst am Sa. 27.9./So. 28.9., versieht 
Dr. Henriette Langer, Erdinger Str. 17a, Dorfen, Tel. 08081-1034

Den zahnärztlichen Notdienst am Fr. 3.10. (Tag d. Dt. Einheit), versieht 
Dr. Sonja Fischer-Götz, Hauptstr. 19a, Forstern, Tel. 08124-8301

Sprechzeiten: 10 - 12 Uhr u. 18 - 19 Uhr

pothekennotdienst
Die Dienstbereitschaft beginnt ab 8:30 Uhr früh und endet am nächsten 
Tag um dieselbe Zeit. Die Apotheken halten sich wie folgt dienstbereit:
Fr.      26.9.  St. Johannis-Apotheke, Bahnhofstr. 22, Moosburg
                    Campus Apotheke OHG, Erding, Bajuwarenstr. 7
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Sa.     27.9.  Fuchs-Apotheke, Erding, Zugspitzstr. 57
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
So.     28.9.  St. Johannis-Apotheke, Bahnhofstr. 22, Moosburg
                    Rosen-Apotheke, Oberding, Hauptstr. 39
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mo.  29.9.  Apotheke im West Erding Park, Johann-Auer-Str. 4
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Di.       30.9.  Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Mi.      1.10.   Nikolai-Apotheke, Wartenberg, Strogenstr. 1
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr
Do.      2.10.   Michaeli-Apotheke OHG, Münchener Str. 31, Moosburg
                      Apotheke am Flughafen Metropolitan Pharmacy, Terminal 1,
                      München Airport Center, Ebene 03, Sa-Sa 6:30-21 Uhr

Bereitschaftsdienste
Notruf 110, Feuerwehr u. Rettungsdienst 112

Giftnotruf 089/19240 oder 0911/3982451
Apotheken-Notdienst 0800 0022833

Ärztlicher Bereitschaftsdienst nachts, an Wochenenden und Feiertagen
unter kostenloser Rufnummer 116117 erreichbar.

Telefonseelsorge bei psychischen Notsituationen: 
0800 111 0 111    · 0800 111 0 222   · 116 123
Hilfetelefon bei Gewalt gegen Frauen: 116 016

Norbert Strobl GmbH
Settelestr. 1 · 85456 Wartenberg
Tel. 08762 3080 · Fax 08762 1630
www.stroblgmbh.com · n.strobl@stroblgmbh.com

Fachbetrieb Fahrzeuglackierung

Autolackierung · Karosseriebau
Unfallinstandsetzung · Autoglas

Private Werkstatt- & Gartenschuppenauflösung
am 3. | 4. | 5. Oktober von 10-17 Uhr

Scheideckerring 1 in 85465 Langenpreising


